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Nils Deiwick

Waldstr. S

35753 Greifenstein

Greifenstein-Allendorf, 10. Mär: 2019

Antrag an die 14. Kirchensynode der SELK 2019

Die Synode möge beschließen:

U §42 der Ordnung der Besoldung und Versorgung der Geistlichen der Selbständigen

Evangelischen-Lutherischen Kirche wird wie folgt geändert:

alt:,,Auf laufende Dienst- und Versorgungsbezüge kann weder ganz noch teilweise verzichtet

werden."

neu; ,,Auf laufende Dienst- und Versorgunpsansprüche kann teilweise verzichtet werden zur

Einführune von lohnsteueroptimierten Vergütunqsbausteinen."

2) Mit dem weiteren Vorgehen in Sachen Lohnkostenstrukturierung (siehe Begründung) werden

die Synodalkommission der SELK für Haushalts- und Finanzfragen (SynKoHaFi) und die Kirchenleitung

der SELK beauftragt.

Bepründune:

Was bedeutet Lohn kostenstru kturierung?

tine {Netto-}!-ohnerhöhung für die Mitarbeiter(ffarrer), ohne zusätziiche fersonalkosten für den

Arbeitgeber(SELK).

Dieses Prinzip der Lohnkostenstrukturierung findet schon seit längerem in großen börsennotierten

Unternehmen Anwendung. Dort beschäftigen sich hoch bezahlte Spezialisten damit, den

Mitarbeitern mehr Nettolohn durch staatlich garantierte und steuerlich optimierte Lohnbestandteile

zu verschaffen. Solch teure Abteilungen lohnen sich in der Regel für Firmen ab 20.000 Mitarbeitern.
Seit ein paarJahren kann dieses spezialisierte Fachwissen auch bei mittelständischen Unternehmern

angewandt werden.

Das Konzept der Lohnkostenstrukturierung wurde bereits im Jahr 2017 der Synodalkommission der
SELK für Haushalts- und Finanzfragen (SynKoHaFi)durch den Unternehmensberater und

Vorstandsmitglied der Humanitären Hilfe Osteuropa e.V., Nils Deiwick (Greifenstein-Allendorf) und

einem Mitarbeiter der Firma Lohnwerk Berlin GmbH vorgestellt.

Man kam in den Gesprächen übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass die Lohnkostenoptimierung für
die SELK ein adäquates Mittel sei.Somit könnte den Pfarrern das vorher gekürzte Gehaltwieder

ausgezahlt werden.

Jedoch kann auch beispielsweise dafür gesorgt werden, dass zukünftige Rentenzahlungen der

heutigen Pfarrer nicht mehr aus dem laufenden Haushalt, sondern zum größten Teil aus einem

speziellen Fond (2.8. pauschal dotierte Unterstützungskasse) zu begleichen.
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Somit könnte der schon seit längerem angedachte Rentenfond realisiert werden.

Ein FachanwaltfürArbeitsrecht wurde im Vorfeld beauftragt das Kirchenrecht und die Vergutungs-

Ordnung auf die Anwendbarkeit der Lohnkostenstrukturierung zu prüfen.Dabei flel ihm auf, dass iie
bestehende Vergütungsordnung dies nicht zulasse. Da istfestgehalten, dass ein Pfarrer nicht auf

Teile seines Bruttoiohns verzichten darf. Dieses ist aber zwingend notwendig, da Teile des

Bruttolohnes durch Lohnsteuer optimierte Vergütungsbausteine ersetzt werden müssen um den

Nettoiohn zu erhöhen. Darauf zielt der vorliegende Antrag.

Anhang 1: PDF-Dokument mit den meisten gestellten Fragen rund um die Lohnkostenstrukturierung,

Es bezieht sich jedoch auf ein normales mittelständisches Unternehmen ohne die Sonderregelungen

der SELK.

Vorstehender Antrag wird von 6'1 stimmberechtigten Kirchgliedern der Selbständigen
Evangeiisch-Lutherischen Kirche (SELK) gestellt.

F d,R:

i^*"wl Lti#a
Michael Schätzel
Geschäftsfüh render Kirchen rat

Hannover, 19.06.2019
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FAq. Häufig gestellte Fragen
zu einer optimierten Vergütungsstru ktur
,,Jede Frage von lhnen ist berechtigt. Jede Frage soll, miss und wird durch
un: bealtwonet w.el1n'_ lhr Team der Lohnwerk Gruppe

lm Hahmen der geplanten Maßnahme ,,Optimierung der bestehenden Vergütungsstruktur" werden per Geset verankerte Rechts-
ansprüche genutzt.

Als Grundprinzip bei NuEung derartiger Rechtsansprüche gilt:

Sie haben als Bundesbürger diverse Ansprüche - jertoch müssen Sie darum wissen und sich um deren lnanspruchnahme
kümmem, um die finanziellen Zuwendungen zu erhalten.

Hienu einige Beispiele:

Arüeitslosengeld

Krankengeld

Kinderlreibetrag

Wertungskosten

!nvestitionszuschuss

lm Falle der Arbeitslosigkeit besteht ein Rechtsanspruch auf finanzielle Existenzsicherung -
das ALG I.

lm Falle der Arbeitsunfärhigkeit besteht ebenfalls ein Rechtsanspruch auf finanzielle Existenz

sicherung - das Krankengeld.

Pro Kind und Kalenderjahr steht lhnen als Rechtsanspruch ein Kinderfreibetrag in Höhe von (derzeit)

über 7.350,- EUR zu. Altemativ (Pnifung erfol$ im Rahmen einer Günstigerpnifung) steht lhnen

ein Rechtsanspruch auf Kindergeld zu.

lm Rahmen der privaten Einkommenssteuererklärung haben Sie dahingehend einen Rechts-

anspruch, dass Sie lhre angefallenen Werbungskosten steuerlich gettend machen können.

Selbst für den Fall, dass lhnen gar keine Aulwendungen entstanden sind, haben Sie einen Rechts-

anspruch - den Rechtsanspruch auf eine Werbungskostenpauschale.

lm Rahmen der Emeuerung einer ineffizienten Heizungsanlage haben Sie einen Rechtsanspruch

auf nicht zurückzuzahlende Fordermittel seitens der KfW - den Investitionszuschuss.

Die Eigenheimzulage ln zunickliegenden Jahren hatten Sie bei Kauf oder Bau eines Eigenheims ltir acht lGlenderjahre
einen Rechhanspruch auf eine Eigenheimzulage.

Dies sind nur einige Beispiele, die zeigen, dass man als Bürger selbst aktiv werden mus§, um sich Rechtsansprüche nicht
entgehen zu lassen.

Angemerkt sei, dass ein bestehender Rechtsanspruch wahrgenommen werden kann - aber keine Verpflichtung zur lnanspruch-
nahme vorliegt.

Das ist zum Beispiel beiArbeitslosigkeit der Fall. Der Staat bietet lhnen hier ein Recht auf finanzielle Absicherung und unterstüü
bei der Wiedereingliederung in das Berufsleben. Sie haben ein staatlich verbürges Hecht auf diese Leistungen, es besteht aber zu

keinem Zeitpunkt eine Verpflichtung, diese Leistungen tatsächlich in Anspruch zu nehmen.

Solche Rechßansprüche gibt es auch im Lohnsteuerrecht;

diese l«önnen Sie jedoch ausschließlich über und mit lhrem Arbeitgeber beantragen.

Ziel ist es, lhre individuellen Rechtsansgüche zu ermitteln. Sie enbcheiden dann selbst nach Kenntnis der
individuellen Rechtsmöglichkeiten, ob Sie diese zukünftig über lhren Arbeitgeber aHivieren und nuEen möchten.
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'1. \#as ;st Tled aüsaer optiifi t*rien Yergu'tumgss'trutcJur?

Ziel einer optimierten Vergütungsstruktur ist es, steuerfreie undloder abgabenfreie oder zumindest abgabenbegünstigte
Vergütungsmöglichkeiten zu nutzen. lm Ergebnis der Anwendung dieser per Gesetz verankerten Vergütungsmöglichkeiten

werden mehrere Effekte ezielt:

-/ mehr iletto

g mehrArbeitslosengeld

'/ mehr Krankengeld

'/ mehr flente

?. Urle Jurlü<trqfiicrt ri0es rm Ee:erl?

Der Gesetzgeber bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten. um Lohn- und Gehaltsbestandteile steuer- und abgabenbefreit zu

gewähren. Die Nutzung derartigerVergütungsbestandteile setzt durch Reduzierung derAbgabenlast entsprechende Mittel frei,
welche lhnen in der Zukunft in Form eines höheren Nettoauszahlungsbetrags zufließen werden.

lhr Arbeitgeber bietet lhnen an, dass für lhre persönliche steuerliche Situation die individuellen Rechtsansprüche definiert
werden, damit Sie im Ergebnis die Auswirkungen (zum Beispiel beim Nettogehalt) detailliert ausgewiesen bekommen und
positiven Nutzen daraus ziehen können.

J, 'rYas simd lae iuir afuEa,ben:ireie de'rguturgsbestaal,cl'ieile?

Sehr viele dieser im Lohnsteuenecht verankerten RechtsansprLiche werden lhnen bekannt sein. Als Beispiel hierfür sei der
Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschlag enarähnt. Da bei Schicht- und Nachtarbeit eine zusatzliche familiäre und körperliche
Belastung vorliegt, fördert der Geseügeber diese Mehrbelastung durch Steuerfreiheit.

Sämtliche per Gesetz verankerten steuertreien Vergütungsbestandteile, Pauschalen und Freibeträge sind im
Einkommenssteuergeseü geregelt.

Hier weitere Eeispiele:

Erholungsbeihilfe Hier fördert der Gesetzgeber lhre privaten Erholungsmaßnahmen mit einer steuerfreien
Pauschale (Regeneration / Erhalt der Arbeitskraft).

§ 40Abs. 2 Nr. 3 ESIG

Nnternetpauschale Hier wird lhr Privataufwand für die Nutzung des lntemets pauschal gefördert.

§ 40 Abs. 2 Nr. 5 ESIG

Sachbezugsfreigrenze Diese wird im Rahmen einer optimierten VergütungsstruKur dahingehend genutrt, dass Sie

monatlich wiederkehrend einen abgabenfreien zweckgebundenen Zuschuss zu lhren privaten

Energiekosten - Heizung, Warmwasse( Strom - erhalten.

§BAbS.2ESIG
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Dies sind drei Beispiele, welche grundsätzlich zu 1 00 % für jeden Arbeitnehmer in Deutschland zutreffen. Da die weiterführenden
Rechtsansprüche aber auf die individuelle Situation abzustimmen sind, kann derzeit noch nicht benannt werden, welche weiteren
steuenechtlich relevanten Vergütungsbestandteile im Einzelnen in Betracht kommen.

lhr Arbeitgeber bietet lhnen kostenfrei an, diese weiterführenden ilechtsansprüche individuell für Sie teststellen zu
lassen.

Nach erfolgter Ausarbeitung erhalten Sie transparente lnformationen tiber die seitens des Gesetzgebers geförderten

Vergtitungsbestandteile, welche für Sie persönlich zutreffen.

4" iriu'tze icrh diese Vorteile ;icrlt ;lrentue:ll bei mcir,.er ta'j1ia:,en S'ieuee'arkiänualq?

I'lein.

lhre private Steuererklärung bleibt hiervon gänzlich unberuhrt. Die hier im Rahmen der laufenden Vergütung genutzten
Rechtsanspruche generieren einen zusätzlichen (Steuer) Vorteil für Sie.

Die hier im Rahmen einer optimierten VergutungsstruKur steuerlich geförderten Vergutungsbestandteile existieren ausschließlich

im Lohnsteuerrecht - so können Sie zum Beispiel bei lhrer privaten Steuererklärung nicht lhre Aufwendungen für Heizung und
Strom oder lhre Aufuendungen für den Erholungsurlaub steuerlich geltend machen.

Somit können irm Rahrnen der persönlichen Steuererklärung auf Ameitnehmerseite keine Wechselwirkungen oder
Minderanspruche aufteten - über die iluEunE der steuerbefreiten arnd abgabenbegünstigten VerEütungsmöElichkeiten
werden vieimehr zusäüliche Steuervorteile generiert!

5. lst cias reqat?

Ja.

Die im Rahmen der optimierten VergütungsstruKur aktiv genutzten Vergütungsbestandteile stehen im Einklang mit dem Gesetz

und der Rechtsprechung. Die Nutzung von lSteuer-) Befreiungstatbeständen, ohne dass ein tatsächlicher und erkennbarer
Befreiungsgrund vorliegt, istjedoch verboten. Daher ist es erforderlich, dass Sie personlich den lhnen vorliegenden Mitarbeiter-
Erfassungsbogen wahrheitsgemäß und yollständig aus{üllen

iVarunr ;eitenikj mdr leu'.nanr.l *fii,rä:i.?

Tatsächlich schenkt lhnen hier niemand etwas, denn weder lhr Arbeitgeber noch der Staat haben ohne Weiteres Geld zu

verschenken.

Der Gesetzgeber gewährt jedoch jährlich Sozialausgaben in Höhe von rund 800 Milliarden Euro - das kann man durchaus ein

Geschenk nennen.

Viele Einsatzgebiete dieser Gelderwerden lhnen vertraut sein; da ist zum Beispiel das Etterngeld, das Kindergeld, BAföG etc.
Hausbauer können sich eine Prämie sichern und Geringverdiener können unter Umständen einen Anspruch aufWohngeld geltend

machen. Nicht zu vergessen sind als große Posten der staatlichen Sozialleistungen das Arbeitslosengeld I und ll und - bei einer
Rente, die die Lebenshaltungskosten nicht decken kann - die Grundsicherung zu nennen.

Auch bei der Erhebung der Einkommensteuer gibt es einige Pauschalbekäge, die Sie geltend machen können - ungeachtet

dessen, ob lhnen in diesem Bereich tatsächlich Aufwendungen entstanden sind, wie zum Beispiel im Bereich der Werbungs-

kosten.
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7.

Somit ist also erkennbar, dass es durchaus diverse Rechtsanspruche gibt, bei denen man Geld vom Gese[geber in Anspruch

nehmen kann.

Rechtsansprüche in einer Vergütungsstruktur

Durch Ermittlung und Anwendung steuerlich begünstigter Verdienstbestandteile werden Gelder freigesetzt, die lhnen als höherer

Nettoauszahlungsbetrag zuf ließen.

Die Ermittlung und arbeitsrechtliche Umsetzung lhrer individuellen Ansprüche, welche einen höheren Nettoauszahlungsbetrag

generieren, übernimmt die L0HNWERK Gruppe gemeinsam mit lhrem Arbeitgeber für Sie.

Fianr;n maeitt rneim ,A;leitieoer :Jas'i

Weil auch lhr Arbeitgeber einige Vorteile für sich vezeichnen kann.

Durch die 0ptimierung der bestehenden VergutungsstruKuren erhöht sich lhr Nettogehalt erheblich. Über eine optimierte

Vergütungsstruktur kann dies für alle Mitarbeiter erreicht werden, ohne dass dies bei lhrem Arbeitgeber erhebliche

Zusatz-(lohn)-kosten auslöst.

Weiterführend vezeichnet lhr Arbeitgeber dahrngehend erhebliche Vorteile, dass er sich als Arbeitgeber in der Region posrtiv

hervorheben kann. Durch die gestiegene Attraktivitdt als Arbeitgeber ist es für ihn leichter, qualifiziertes Fachpersonal für das

Unternehmen zu gewinnen - ein PunK, welcher zu Zelten von zunehmendem Fachkräftemangel den Fortbestand des Unter-

nehmens sichert. Dass auch die bestehende Belegschaft in der Folge der Maßnahmen intensiver an das Unternehmen gebunden

wird, rundet das Gesamtergebnis entsprechend ab.

Diese intensivere Mitarbeiterbindung hat auch zur Folge, dass die tatsächlichen Lohnkosten für lhren Arbeitgeber langfristig
reduziert werden können, da lhr Arbeitgeber weniger (Kosten-) Aufwand für das Finden und die Elnarbeitung neuer Mitarbeiter
hat.

r,;iJa;'u;i.l äir-::mi mern iirbeilg:lar i;ess ;;rl:Ll: lr:i.leü: rilnilr?

Diese Rechtsanspruche sind im Gesetz schon sehr viele Jahre verankerl. Jedoch erst in der jungeren Vergangenheit sind hier
durch den Gesetzgeber erhebliche Vereinfachungen hinsichtlich der praktikablen Anwendung in den Unternehmen vorgenom-

men worden. Erst durch diese jungsten Vereinfachungsnormen ist es fur lhren Arbeitgeber möglich, diese Rechtsansprüche

anzuwenden, ohne einen erheblichen Mehraulwand im administraliven Bereich (Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen)

auszulösen.

Weiterführend ist anzumerken, dass die zur Anwendung gebrachten steuerlich begünstigten Vergutungsbestandteile an die

Entwicklung im Unternehmen, bzw. an die veränderten persönlichen Situationen der Mitarbeiter (zum Beispiel Eheschließung,

Scheidung) angepasst werden müssen. Für diese Überwachung {ehlte lhrem Arbeitgeber in der Vergangenheit die fachliche
Unterstützung. Mit der L0HNWERK Gruppe hat lhrArbeitgeber hinsichtlich Nutzung dieser Rechtsanspruche einen dauerhaften
Partner in Steuerangelegenheiten an der Hand.

llyas kestei ru,riefl ijas?

Die gesamte Beratung und Nutzung der Rechtsansprüche ist für Sie kostenfrei. Sämtliche anfallenden Kosten übernimmt lhr

Arbeitgeber für Sie.
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l'.0. fuiuss :atl rlieses;\r*gc.bo.t meines Ärbei:lgebens ac.!'f eine ;*ptirnienie 1'crg{iitirlgsstrui{tun ln Anspnr.rcit ire,rlsineli?

l{ein.

Weder lhrArbeitgeber noch der Gesetzgeber zwingt Sie zur Nutzung lhrer personlichen Rechtsansprüche. ihnen bleibt es frei-
gestellt, ob Sie an dieser Maßnahme teilnehmen möchten.

1-1. ;ljanuni muss lcii ülerl FiaiJehogem ;usir'1.!l[en, ruernn lah jc0lmehmen wl3ü?

Nur bei Kenntnis ihrer persönlichen Lebensumstände ist die Definition lhrer individuellen Rechtsanspniche möglich. 0hne

vorliegende Angaben aus dem Mitarbeiter-Erfassungsbogen kann nicht geprüft werden, welche indivrduellen Rechtsansprüche

für Sie bestehen.

12" Was passlert, L enn ;je.'ü;sei:3e:e;;r,- l;: lt..l.i:rli ,l:;se Flrterlnü {ganz sdetr teii'+j,eise) s:reieht?

Zunächst ist hier grundsälzlich anzumerken. dass diese geseülichen Rechtsanspruche in den letzten Jahnehnten unverändert

existierten. lm Zuge der geseflichen Vereinfachungen srnd lediglich Veränderungen dahingehend vorgenommen worden, dass

steuerfreie Vergütungsansprüche neu eingeführt wurden - beziehungsweise beslehende steuerfreie Pauschalen erhöht wurden.

Sollte ledoch der Gesetzgeber steuerlich dezeit begunstigte Vergütungsbestandteile aus dem Gesetz streichen, bleibt lhr

arbeitsrechtlicherAnspruch auf diese VergLitungsbestandteile trotzdem bestehen.

Die vorgenommene Streichung im Gesetz beträfe lediglich den steuerlichen Vorteil auf diesen Vergütungsbestandteil. Dies

bedeutet also im Ergebnis, dass Sie bei einer eventuellen Streichung von gesetlichen Förderungen wieder den ursprÜnglichen

- sprich den jetzigen - Status inne hatten.

13. ;furnn lch naah.{üJsanbe::run,g ;inrcr indrviduell oprilrnierlen lerrgüliumgssiiruk.tur htenu irnrner rloen,,ileli:" sage:1.?

.ia.

Auch nach erfolgter Prrifung und Kenntnisnahme können Sie auf die Nutzung lhrer persönlichen Rechtsansprüche selbst-

verständlich vezichten.

Leiistum,gsanspri:erile b,ei X;ar.lkhei'1, ;Xrleiis josr.qxer i xr !l Reri§?

Da die Sozialversicherungsbeiträge in der Tat nach lhrem Einkommen ermittelt werden, würde hier durch das steigende

Nettoeinkommen eine ungünstige Wechselwirkung eneugt werden. Das heißt, Sie hätten zwar ein höheres Nettoeinkommen,

ledoch zum Preis von Minderansprüchen in den Fällen Krankheit, Arbeitslosigkeit und Rente. Dies ist jedoch weder durch den

Gesetzgeber, noch durch lhren Arbeitgeber gewollt.

Die Lösung:

Die entstehenden Wechselwirkungen sind auf den Cent genau bezifferbar und werden arbeitsrechtlich verpflichtend über

betriebliche Versorgungskassen geschlossen - es entsteht Ihnen also keinerlei Nachteil.

Alle im Rahmen der optimierlen Vergütungsstruktur konzeptionell vorgesehenen betrieblichen Versorgungskassen sind (wie

bereits in der lnformationsveranstaltung ausgeführt) per Gesetz geregelt, Hier liegen insbesondere das Sozialgesetzbuch und

weiterführend auch das Betriebsrentengesetz zugrunde. Diese Geseüe können Sie zum Beispiel im lnternet einsehen.
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Zur Funktionsweise dieser Versorgungskassen:

Die Versorgungskasse richtet lhr Arbeitgeber für Sie ein. Sie müssen hier nichts tun und nichts abschließen - Sie haben
lediglich die Rolle des Leistungsempfängers.

Durch diese sozialen Zusatleisfungen lhres Arbeltgebers werden zusätliche Leistungsansprüche in den Fällen Krankheit,

Arbeitslosigkeit und Rente generiert.

Mit diesen zusätrlichen Leistungsansprtichen wird die entstandene Uersorgungslücke nieht nur kompensier[
sondern es werden sogar Eesserstellungen ereicht!

Hierüber: erhalten Sie im Übrigen auch eine entsprechende schrifttiche Leistungsbestätigung der entsprechenden

Versorgungskasse, die lhnen aufschlüsselt, welchen zusäülichen Leistungsanspruch Sie beispielweise auf Krankengeld

und Arbeitslosengeld haben.

!m Ergebnis traben Sie somit wesentlich höhere Gesantanspräche auf Rente, Krankengeld unrt Arbeihlosengeld
als bisher!

Ein wesentliches Merkmal dieser gesetlichen Zusaüversorgungskassen ist vor allem aber, dass neben der finan-
ziellen Besserstellung insbesondere in den Bereichen Kmnkengeld und Altersrente auch der Leistungsumfang erheblich
gestiegen ist.

Die Beiträge, die lhr Arbeitgeber in die Betriebsrente abführt, sind mit einer per Geseü

definierten Garantieveninsung versehen (siehe Betriebsrentengesetz). Dies hat zur fulge,
dass Sie bei Renteneintritt mit einer Garaniierente ausgesiattet sind.

Bestünde keine Zusatversorgungskasse, würde Ihre deneitige gesetzliche Rente nalürlich
linear bis zum Renteneintrittsalterfortgeführt werden. FaK istjedoch, im Rahmen der gesetz-

lichen Rentenversicherung werden keine Garantieanwartschaften aufAltersrente envorben.

Wir bitten Sie, in Ihrer personlichen Renieninformation, welche lhnen regelmäßig seitens der
Deutschen Rentenversicherung übersandt wird, entsprechend nachzulesen.

Krankheits{all Ein weiteres Beispiel fur die erheblichen Besserstellungen im Bereich Leistungsumfang

dieser Versorgungskassen ist, dass Sie im Falle einer vorliegenden Krankheit bei der

betrieblichen Versorgungskasse einen zeitlich unbegrenzten Leistungsanspruch haben - die

betriebliche Versorgungskasse zahlt das Krankengeld, solange Sie krank sind.

0hne Zusatzversorgungskasse: Bei den gesetzlichen Regelungen zum Krankengeld ist dies
nicht so. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen dieses Krankengeld maximal für 72 Kalen-

deruvochen. Danach wird der Versicherte ausgesteuert.

Das System der betrieblichen Versorgungskassen seitens lhres Betriebs ist ein seit langem gut eingeführtes und bewähr-
tes Konzept, nach dem Großunternehmen wie beispielsweise Siemens, W, BASF und andere seit Jahrzehnten verfahren.

Neben lhrer personlichen Besserstellung in den Bereichen der Sozialversicherung eneicht lhr Arbeitgeber durch diese
zusätlichen Arbeitgebersozialleistungen eine erhöhte Bindungswirkung an das Untemehmen sowie eine gesteigerte

ldentifikation und Loyalität der Belegschaft.

Damit Sie einem gesicherten Ruhestand

entgegenblicken können.
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T 5. t-Vcr rieza hEt,1 [es* be'trEsbfi Eelhen r{rrs#rg urr gss.vs"Eaffi e?

lhr Arlbeitgeber.

i6" äfiatss ie['i 
=[*e 

iffistarnerl.er i;gemdeiwss 
=bseüx[leßen 

izum, Selsirlei eine t€rsnehierümg;r,

Nein.

'17" '#as ,oassn8n, ruemn lcir as 'i,lmterffieF-r:ra'tei-t ,yerita"qsg?

Wenn Sie lhren dezeitigen Arbeitgeber verlassen, vezichten Sie ab diesem Moment auf die betrieblichen Zusauversorgungen,
die lhr Arbeitgeber für Sie eingerichtet hat. Bei lhrem nächsten Arbeitgeber werden Sie wieder auf die gesetzliche Grundver-
sorgung des Sozialversicherungssystems zurückfallen.

Die bei lhrem jetzigen Arbeitgeber erworbenen Rentenansprüche jedoch bleiben als persönlicher Leibrentenanspruch unver-
fallbar. Jeder einzelne Cent, den lhrArbeitgeber zusatzlich in die Betriebsrente einzahlt, generieri einen sofort unverfallbaren
Leistungsanspruch für Sie, der lhnen nicht mehr genommen werden kann.

Somit kann festgestellt werden, dass durch die betriebliche Zusatzversorgungskasse der ,,Betriebsrente" im Zeitraum der
Beschäftigung bei lhrem jetzigen Arbeitgeber Monat für Monat höhere Versorgungsanwaftschaften (RentenpunKe) als bisher
im flahmen der rein gesetzlichen Beitragsverpflichtung generiert werden.
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tt:3 :,riel;i !lürrri-! 5§riF?gcre L0ttEtsietrer'*rr$ äozta[aogeflifr*rr ;!en l\iaai izr,g. lats,:;rzial6elrige?

Der Gesetzgeber hat diese steuerlichen filrderungen und Rechtsanspruche in das Gese[ eingeführt, da er diverse Tahestän-
de steuerlich fördern möchte. Das Nuhen dieser gesetzlichen Rechtsansprüche stellt also lhr gutes Recht dar. lnsbesondere
der Umstand, dass das dezeitige Umlageveffahren vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung das System der
Deutschen Rentenversicherung vor immense Herausforderungen stellt, ist der Grund dafür, dass der GeseEgeber diese betrieb-
lichen Versorgungskassen zunehmend erhöht steuerlich fördert.

:S" ffurs* mei;i Ar§€iTsljerirag aru,gepesst *ruer.Jeel?

.ia.

Damit diese steuerlich begünstigten Vergütungsbestandteile rechtswirksam genutzt werden können, muss die Nutzung und der
individuelle Umfang der Rechtsansprüche in einem Nachtrag zum bestehenden Arbeitsvertrag dokumentiert werden.

2ü,, ftihfi siei:,libsethluss ertnes efrssepassiiem ,nnuertswertnages zu nega"eflveni K,nmsequenzer., fri]r n'acali?

l,lein.

Alle bestehenden Besitzstände - also lhre nach Tarif- und Arbeitsrecht ennrorbenen Ansprüche - bleiben erhalten.
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21. In'tsteüacn iür inieia bei der rliu'ä:ung einer opilmienefi Yengiütu*gsstrukur ffSiciiten?

Ja - zwei sehr wichtige!

Um Teile lhres Einkommens abgabenfrei gewähren zu können, verlangt der Gesetzgeber konkrete Nachweise.

Bei einigen dieser Nachweise reicht eine schriftliche Bestätigung hinsichtlich der zweckbestimmten Verwendung aus.

Hinsichtlich weiterer abgabenfreier Bezüge müssen Sie jedoch ergänzend einmal im Jahr nachweisen, dass lhnen tatsächlich
Kosten in entsprechender Höhe entstanden sind.

Dieses grundsätzliche Prinzip kennen §ie hereits von lhrer privaten Steuererklärung.
Gemdß der Devise ,,Man bekommt nichts geschenK" müssen Sie auch bei ihrer privaten Steuererklärung punKuell konkrete
Kostennachweise (Rechnungen) an das Finanzamt ubermitteln, um entsprechende Steuenückerstattungen zu erhalten. Hier

verhätt es sich identisch.

Diese Nachweisformulare werden lhnen jedes Jahr von der L0HNWERK Gruppe zugesendet. Die L0HNWERK Gruppe wird Sie

in diesem Zusammenhang fristgemäß anschreiben und an die entsprechende Abgabe erinnern, Durch weiterführende Hinweise

und Erläuterungen werden wir Sie umfangreich bei der Erledigung unterstüüen.

lhre zweite wichtige fflicht besteht darin. dass Sie lhren Arbeitgeber über Veränderungen lhrer persönlichen Verhältnisse

zuverlässig und zeitnah informieren (2.8. Eheschließung, Scherdung, Geburt eines Kindes Umzug). Diese individuellen Faktoren

haben maßgeblichen Einfluss auf lhren Nettoauszahlungsbetrag und müssen auch im Rahmen der laufenden Gehaltsabrechnung

korrekt angewandt werden.

-1"2. 
Ltyre 'rUrli: sieh iie :i'ilrnie:-i* ,/ergütur:gs*'ri:ini:r :lii ;neine',jsrl_;üiung :r.:s'?

lhr llettoiohn wird steigen.

Auch lhre Leistungsanspruche in den Leistungsfällen Krankheit, Arbeitslosigkeit und Rente werden steigen. Die Höhe der
jeweiligen Auswirkung wird im Rahmen einer individuellen Beratung ermittelt werden.

iun,gen: izr.r',.n Belsplel $JeiilnaehiisqeJc)?

llein.

Die sonstigen von der Bruttovergütung abhängigen Gehaltsbestandteile (zum Beispiel Weihnachtsgeld, Überstundenvergutung

usw.) berechnen sich weiterhin auf Basis der bisherigen Bemessungsgrundlage.

?,4. Was passierl blei k:ü,1e-llg,e:r tieiiaütssteiüe rungeB, 
-iari'isteigcrr"ic-qen, 

AJ{erszui,aqen uarrl Betör'fierlmq,en,l

Bei künftigen Anpassungen erhalten Sie den gleichen absoluten Steigerungsbetrag, unabhängig davon, ob Sie an der optimierten
VergütungsstruKur teilnehmen.

!5" lrn fuli:iarbeitee'-Eriassungsbo,gen .:ind s'rqenarinte ,,S,o,iexe-iirrilebensicl:ecl<;" ang+ii+hri - r:as ls'r ias?

Sie sind als Arbeitnehmer täglich 8 Stunden im Dienst - während dieser Zeit müssen Sie sich auch verpf legen, Diese Mahlzeiten

finanzieren Sie deneit aus lhrem Nettoeinkommen.

Per Gesetz existieri die Möglichkeit, dass lhrArbeitgeber lhnen proArbeitstag einen steueffreien Essenszuschuss gewährt. Zur
(iewährung dieses Essenszuschusses als steuerfreien Vergütungsbezug fordert der Gesetzgeberjedoch die zweckgebundene

Venuvendung dieses monatlichen Betrages.
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Da diese Wertschecks ausschließlich für die Bezahlung von Nahrungsmitteln akzeptiert werden, ist hierüber die zweckgebundene
Venruendung sichergestellt. ln nahezu jedem Geschäft, in welchem Nahrungsmittel käuflich zu erwerben sind, werden Sodexo-
Guthabenschecks akzeptiert.

Weiterführende infornnationen erhalten Sie auf dieser lnternetseite:
www.sodexo- benef its. defi ur-verurenderirestaurant-pass

Natürlich konnen Sie auch dieses Zusatzvergütungsangebot ablehnen - unabhängig davon, ob Sie das übrige Leistungsangebot

in Anspruch nehmen wollen.

:6. TJo ls; ,.ier Hariren-j

Es gibt keinen Haken.

Generellstellen staatliche oder betriebliche Rirderungen (beispielsweise Elterngeld, Kindergeld,ALG letc., wie bereits unter
Punkt 6 ausgeführt) ein transparentes und faires Angebot des Gese[gebers dar.

Wenn von lhnen gewünscht, werden dahingehende Anspruche geprüft, damit die zur Verfügung stehenden Mittel gerecht

zugeteilt werden; nach positiver Prüfung können die beantragten Gelder an Sie ausgezahlt werden. Es handelt sich um per

Gesetz verankerte Anspruche, die jedem zustehen - die Inanspruchnahme bleibt jedoch lhnen persönlich überlassen.

Analog verhält es sich bei einer individuell optimierten Yergütungsstruktur: Auch im Rahmen einer optimierten
Vergütungsstruktur werden die individuellen Sachverhalte gepruft - und nach entsprechender Anwendung fließen lhrem
Girokonto mit lhrer Gehaltszahlung Monat frlr Monat höhere Auszahlungsbeträge zu,

Theoretisch wäre ein Haken dahingehend zu suchen, dass durch Nutzung der abgabenbefreiten bzw. - begünstigten
Vergütungsbestandteile Wechselwirkungen in den sozialversicherungsrechtlichen Bereichen verursacht würden.

Durch die per Gesetz verankerten betrieblichen Versorgungskassen jedoch wird dieser theoretische Minderanspruch zu I 00 0/o

wieder ausgeglichen * mehr noch: Es werden höhere und umfangreichere Zusatzansprüche für Sie Eeneriert!
(Lesen Sie hiezu auch den PunK 14.)

27, ';1a:; ""asrieri 
mi] i,relnen Daten i.

Damit ihre individuellen Rechtsanspruche für eine optimierte Vergutungssiruktur definiert werden können, willigen Sie mit lhrer
Unterschrift unter dem Mitarbeiter-Erfassungsbogen ein, dass lhr Arbeitgeber die für die Ausarbeitung relevanten Lohn- und

Personaldaten an die L0HNWERK Gruppe ubermitteln darf.

Die L0HNWERK Gruppe ist verpflichtet, zur Wahrnehmung des Datenschutzes gemäß § 5 Abs. 2 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz)

die gesetzlichen Regelungen einzuhalten. Durch das BDSG werden die bestehenden gesetzlichen und betrieblichen Vorschriften

zur Geheimhaltung geregelt. Nach § 5 Abs. 1 BDSG ist es untersagt, ungeschutzte und personenbezogene Daten Unbefugten zu

einem anderen als dem zur leweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zur Bearbeitung bekanntzugeben

oder zugänglich zu machen. Jede andeniveitige Nutung ist per Gesetz untersagt.

Sornit ist sichergestellt dass diese vorn Arbeihehmer gemachten Angaben ausschließlich zur Ausarbeitung einer
optimierten Vergütungsstruktur und Betreuung der optimierten Vergütungsstruktur venrvendet werden dürfen, um lhre
lhnen zustehenden individuellen Rechtsansprüche zur Anwendung zu bringen. Ein höherer Netto-Ar,lszahlungsbetraE
wird im Ergebnis erreicht.
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2 , iias rmLqss lcf'! iuil, ,lienn :eih Jies ;ireni nuE*s: löcnte?

Wenn Sie diese 0ptimierungsmaßnahmen für sich nicht in Anspruch nehmen wollen, können Sie unproblematisch und ohne

weitere Konsequenzen davon Abstand nehmen.

Hierfür ist es notwendig, dass Sie lhrem Arbeitgeber jedoch mittels einer persönlich untezeichneten Willenserklärung bestätigen,

dass Sie diese Besserstellung von lhrem Arbeitgeber * gemäß arbeitsrechtlich verp{lichtendem Gleichbehandlungsgrundsatz

- angeboten bekommen haben.

Somit ist arbeißrechtlich dokumentiert, dass Sie die nachfolgenden Schlechterstellungen {im Verhältnis zu lhren
Aüeitskollegen) auf eigenen Wunsch herbeigeführt haben und somit keine arbeitsrechtlichen Änsprüche gegenüber

lhrem Arbeitgeber stellen können.

:9. li(;lnn lel: aui.J[e rp'{rn:rtit ,j:i;^',r',;.'.r]-'-: :::i:lii ieen ;nä:teryerziaiien?

Ja. Ein Vezicht kann jedezeit erfoigen.

Weder möchte lhrArbeitgeber Sie zu einer 0ptimierung zwingen, noch können Sie eine 0ptimierung von lhrem Arbeitgeber

verlangen. Durch Nutzung der rndividuellen Rechtsansprüche sind Sie keinerlei vertragliche Verpflichtung eingegangen.

lhnen steht es frei, auf bestehende Rechtsanspruche gegebenenfalls zu venichten.

LOHNWEMK
GRUPPg

LOHNWERK BERLIN OMB}I

Am Borsigturm 60

13507 Berlin

T: +49 30 81 4679-450

F: +49 30 Bl 4679-45]

service@lohnwerk.com

LOHNWERK

Am Borsigturm 60

13507 Berlin

T: +49 30 81 4679-190

Fr *49 30 Bl 1679-191

versorgungswerke@lohnwerk.com

WWWLOHNWERK.COM

Vieien Dank für lhre Zeit.

GMBH thr Team der LOIIFIWERK GRUPPE
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lvur:den, irBtgn sre gBrRe an uns hei"an"

Bitte richten Sie dafür ihre persönlichen Fragen an folgende E-Mail-Adresse: service@lohnwerk.com

Wir freuen uns auf die weiterführenden Gespräche mit lhnen!


